
die Sache an das Landgericht Magdeburg zurück
verwiesen.

Der Vorsitzende der nunmehr zuständigen 
Zweiten Strafkammer des Landgerichts Magde
burg, der Landgerichtsdirektor Leo ¥ o b b e ,  
ließ in Besprechungen mit dem Generalstaatsan
walt von Sachsen-Anhalt, Dr. Werner Fis c hl, 
und dem Landgerichtspräsidenten L a n g e  erken
nen, daß der festgestellte Sachverhalt eine 
Verurteilung Kotallas nicht rechtfertigen würde. 
Landgerichtsdirektor Wobbe wurde daraufhin 
seiner Stellung als Vorsitzender der Zweiten 
Strafkammer enthoben. Der Landgerichtspräsi
dent Lange übernahm diese Kammer selbst und 
suchte sich für die Verhandlung als Schöffen be
sonders aktive SED-Mitglieder aus. In der Haupt
verhandlung vom 21. 7. 1949 wurde Kotalla wegen 
fahrlässiger Gefangenenbefreiung und Rechts
beugung zu dreizehn Monaten Zuchthaus verur
teilt.

Urteil des Landgerichts Magdeburg vom 21. 7. 1949 
— 2 ER 1/49 — 3 KLs 11/49

*

Der Oberrichter Hans H o f f m a n n  vom 
Landgericht Rudolstadt wurde durch Urteil des 
Landgerichts Gera vom 15. 7. 1952 wegen Sabo
tage nach SMAD-Befehl 160 zu drei Jahren Zucht
haus verurteilt, weil er als Vorsitzender einer 
Strafkammer in verschiedenen Wirtschaftsstraf
verfahren die in den sowjetzonalen Wirtschafts
strafgesetzen vorgeschriebenen hohen Mindest
strafen durch Anwendung milderer Gesetzesbe
stimmungen zu vermeiden versucht hatte.
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